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5. ersucht  den Präsidenten der Generalversammlung außerdem , eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der Tagung auf hoher Ebene zu erstellen, die als Dokument der Generalversammlung herausgegeben
wird. 

RESOLUTION 67/40

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/409, Ziff. 97)71.

67/40. Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung

Die Generalversammlung ,

unter Hinweis  darauf, dass in der Charta der Vereinten 



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

252

eingedenk  dessen, wie wichtig es ist, die Durchführung des auf der Internationalen Konferenz von 1987
über den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung verabschiedeten Aktionsprogramms73 wei-
terzuverfolgen,

1. betont  die zentrale Rolle, die den Vereinten Nationen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen
Abrüstung und Entwicklung zukommt, und ersucht den Generalsekretär, die Rolle der Organisation auf die-
sem Gebiet weiter zu stärken, insbesondere die hochrangige Lenkungsgruppe für Abrüstung und Entwick-
lung, mit dem Ziel, die weitere wirksame Koordinierung und enge Zusammenarbeit zwischen den zuständi-
gen Hauptabteilungen, Organisationen und Unterorganisationen der Vereinten Nationen sicherzustellen;

2. ersucht  den Generalsekretär, über die zuständigen Organe und im Rahmen der verfügbaren Mittel
auch künftig Maßnahmen zur Durchführung des auf der Internationalen Konferenz von 1987 über den Zu-
sammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung verabschiedeten Aktionsprogramms73 zu treffen;

3. f ordert  die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf , einen Teil der durch die Durchführung
der Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsübereinkünfte frei gewordenen Ressourcen der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung zu widmen, um den sich ständig vergrößernden Abstand zwischen den entwickel-
ten Ländern und den Entwicklungsländern zu verringern;

4. ermutigt  die internationale Gemeinschaft, die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen und
bei der Überprüfung der dabei erzielten Fortschritte im Jahr 2013 auf den Beitrag zu verweisen, den die Ab-
rüstung zu ihrer Erreichung leisten könnte, sowie größere Anstrengungen zu unternehmen, um die Aktivitä-
ten auf dem Gebiet der Abrüstung, der humanitären Hilfe und der Entwicklung zu integrieren;

5. ermutigt  die zuständigen regionalen und subregionalen Organisationen und Institutionen, die
nichtstaatlichen Organisationen und die Forschungsinstitutionen, Fragen betreffend den Zusammenhang
zwischen Abrüstung und Entwicklung in ihre Programme aufzunehmen und dabei den Bericht der Gruppe
von Regierungssachverständigen für den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung75 zu berück-
sichtigen;

6. erneuert ihre Einladung  an die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär Informationen über die




